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 Veröffentlicht am 09.01.2006

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §84 Abs3;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Versagung einer Ausnahmebewilligung sowie Entfernungsauftrag nach der StVO - Die Zuerkennung

der aufschiebenden Wirkung kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil die Abweisung eines Antrages einem Vollzug

nicht zugänglich ist (Hinweis Dolp, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, 3. Aufl., 257 unten).

Schlagworte

Begriff der aufschiebenden Wirkung Besondere Rechtsgebiete Straßenpolizei Entscheidung über den Anspruch Vollzug
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